
Ein Hemmnis für die Steigerung der Marktproduk
tion und die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit stellen 
gegenwärtig die hohen Viehverluste in den sozia
listischen Landwirtschaftsbetrieben dar. Allein im 
Kreis Nauen entstand durch Verluste an Vieh im ersten 
Halbjahr 1959 ein materieller Schaden von mehreren 
hunderttausend DM7. Im Kampf um die Herabminde
rung dieser Verluste, die eine unmittelbare Steigerung 
der Marktproduktion und der Wirtschaftlichkeit der 
LPGs bedeutet, haben die Straforgane eine große Auf
gabe zu erfüllen, denn verbrecherische Pflichtverletzun
gen stellen eine Ursache für diese Verluste dar.

So entstand z. B. einer LPG des Kreises Neuruppin 
ein unmittelbarer materieller Schaden von 19 000 DM 
dadurch, daß sich der Obermelker und die in seiner 
Brigade mitarbeitenden Familienangehörigen fortlau
fend betranken, was zu einer ständigen groben Ver
letzung der Arbeitsdisziplin und einer böswilligen Ver
nachlässigung der Pflege des ihnen anvertrauten Viehs 
führte. Infolge einer- dadurch hervorgerufenen Euter
erkrankung mußten vier Kühe notgeschlachtet werden. 
Der wirkliche materielle und volkswirtschaftliche Scha
den geht jedoch über den unmittelbaren Schaden von 
19 000 DM weit hinaus, da durch den Ausfall der Kühe 
das Milchaufkommen der LPG sank. Außerdem ist bei 
einer Reihe von anderen Kühen infolge Eutererkran
kungen ein dauernder Rückgang der Milcherträge ein
getreten. Wie hoch der Grad der Pflichtverletzung hier 
war, zeigt anschaulich die Tatsache, daß sich unmittel
bar nach dem Ausschluß der Verantwortlichen aus der 
LPG und der Einsetzung neuer Kräfte, die nicht ein
mal Fachkräfte sind, der Milchertrag verdoppelte.

Es gibt noch eine Reihe anderer Beispiele dafür, daß 
erhebliche Viehverluste infolge schlechter Pflege, Ver
antwortungslosigkeit und Schlamperei eingetreten sind. 
Hier wäre es notwendig gewesen, daß alle Staatsorgane 
des Kreises eine einheitliche Linie für das Vorgehen 
gegen die Viehverluste entwickelt hätten. Dabei haben 
die Straforgane die Aufgabe, alle Ursachen, die in Ver
brechen liegen, aufzudecken und zu überwinden. Eine 
klare Strafpolitik, verbunden mit einer vielfältigen poli
tischen Massenarbeit, muß dazu führen, daß die Auf
merksamkeit aller Staatsorgane und der Bevölkerung 
auf solche Schlampereien gelenkt und diese dadurch 
aufgerufen wird, einen kompromißlosen Kampf gegen 
alle solche Erscheinungen zu führen und für Ordnung 
und Disziplin in den sozialistischen Landwirtschafts
betrieben zu sorgen.

Wie vielfältig und kompliziert die Ursachen für eine 
solche schädliche Erscheinung wie die Viehsterblichkeit 
sind, zeigt beispielsweise die Tatsache, daß oft Probleme 
des ländlichen Bauwesens eng damit verbunden sind. 
In den LPGs erscheinen unzulängliche Stallbauten als 
objektive Ursache für Viehverluste. Wenn man weiter 
zurückgeht, zeigt sich aber, daß mangelhafte Stall
bauten — abgesehen von den aus der kapitalistischen 
Zeit übernommenen Ställen — oft auf verantwortungs
loses und verbrecherisches Verhalten im Bauwesen zü- 
rückzuführen sind. Bereits bei der Projektierung werden 
vielfach wichtige Dinge „vergessen“, z. B. Abflüsse oder 
Isolierungen gegen Kälte.

Auch im Bauwesen sind die Ursachen sehr kompli
ziert. So berufen sich die Verantwortlichen oft auf 
Materialmangel, also eine objektive Ursache. Tatsache 
ist aber, daß allein in den ländlichen Gebieten des Be
zirkes Potsdam für mehrere Millionen DM «Schwarz
bauten errichtet worden sind, die natürlich planmäßig 
zu errichtenden Bauten das Material entzogen haben. 
Zu den Aufgaben der Strafverfolgungsorgane bei der 
Förderung der sozialistischen Entwicklung der Land
wirtschaft gehört auch, daß sie solche kriminellen Er
scheinungen rücksichtslos aufdecken und zu ihrer Be
seitigung beitragen.

Die im Sommer dieses Jahres herrschende lang an
haltende Dürreperiode hat eine Reihe zusätzlicher 
Schwierigkeiten bei der Sicherung des im Plan fest
gelegten Marktaufkommens und der Versorgung der Be
völkerung mit sich gebracht. Diese Schwierigkeiten 
können nur dann überwunden werden, wenn die im

7 Zur Verminderung der Viehverluste beschloß der Rat des 
Kreises Nauen u. a., daß die LPGs mit den niedrigsten Ver
lusten Konsul tationspunkte für Schweinepfleger in LPGs mit 
hohen Verlusten werden sollen.

Ministerratsbeschluß vom 29. Oktober 19598 festgelegten 
Maßnahmen in vollem Umfange verwirklicht werden. 
Das erfordert ein Höchstmaß an Disziplin in allen land
wirtschaftlichen Betrieben und in der gesamten Be
völkerung. Die Straforgane haben bei der Bekämpfung 
und Verhinderung von Disziplinverletzungen eine große 
Aufgabe zu erfüllen. Die zentralen Organe haben hier 
ein gutes Beispiel für eine planmäßige und voraus
schauende Strafpolitik gegeben, indem sie die örtlichen 
Straforgane rechtzeitig darauf hingewiesen haben, daß 
die durch die Dürreperiode hervorgerufenen Schwierig
keiten zu spekulativen Zwecken ausgenutzt werden 
können8 9. So kommt es z. B. darauf an, eine mutwillige 
Verringerung der Viehbestände und Verletzung der Ab
lieferungspflicht aus spekulativen Motiven und die Aus
nutzung von Schwierigkeiten werktätiger Einzelbauern 
durch kapitalistische Elemente in Form von sog. Hilfe
leistungen unter erpresserischen Bedingungen zu ver
hindern. Das spekulative Hochtreiben der Lebensmittel
preise in Westberlin begünstigt die Tätigkeit von 
Schiebern. Die Justizorgane haben auch hier ein ganzes 
System von Maßnahmen entwickelt, um diesem Treiben 
Einhalt zu gebieten und die ganze Bevölkerung dagegen 
zu mobilisieren.

Die Überreste der Privateigentümerideologie sind 
auch die Ursache für eine Fülle größerer und kleinerer 
Diebstähle und Unterschlagungen von genossenschaft
lichem Eigentum, die zwar als Einzelfall in der Regel 
nur einen geringen Schaden verursachen, in der Ge
samtheit jedoch der Wirtschaftlichkeit und der Disziplin 
der Genossenschaft erheblich schaden.

Der Kampf um die Herstellung der,Wirtschaftlichkeit 
der LPGs stellt hohe Anforderungen an die Qualität 
der Leitungstätigkeit durch den Vorstand und Vor
sitzenden der Genossenschaft, eine strikte Einhaltung 
des Statuts und die allseitige Entwicklung der genossen
schaftlichen Demokratie. Schwierigkeiten bei der Erzie
lung hoher ökonomischer Ergebnisse gibt es immer dort, 
wo die Organe der Genossenschaft bürokratisch und in
dividualistisch leiten-, wo sie das Statut verletzen und 
die Genossenschaftsmitglieder nicht in die Leitung der 
Genossenschaft mit einbeziehen. Solche Verhaltens
weisen sind zunächst nur Verletzungen des Statuts der 
LPG, denen mit politisch-erzieherischen Maßnahmen 
oder disziplinarischen Bestrafungen entgegengetreten 
werden muß. Sie können aber auch eine solche Schwere 
und einen solchen Umfang annehmen, daß sie verbre
cherischen Charakter tragen und vom Staat mit den 
Mitteln des Strafrechts bekämpft werden müssen. Dafür 
zwei Beispiele:

W. war Vorsitzender einer LPG des Kreises Nauen. 
Er und der Genossenschaftsbauer B. bereicherten sich 
fortlaufend auf Kosten der LPG. B. pachtete entgegen 
dem Statut neben seiner persönlichen Hauswirtschaft 
noch zwei ha Land, die er mit Zuckerrüben bebaute. 
Fortlaufend benutzte er den Lkw der LPG für private 
Fahrten, ohne den Vorstand davon in Kenntnis zu 
setzen und die Fahrten zu bezahlen. W. ließ Arbeits
kräfte der LPG auf seiner persönlichen Hauswirtschaft 
arbeiten und durch die LPG bezahlen. Auf der LPG 
herrschte große Mißwirtschaft. Die Milchleistung ging 
infolge schlechter Pflege und Fütterung auf zwei Liter 
pro Kuh und Tag zurück. W. und B. begingen eine 
Reihe von Schiebungen auf Kosten der LPG. Sie „regier
ten“ die LPG selbstherrlich und diktatorisch und setz
ten sich über die Beschlüsse der Vollversammlung hin
weg. Das ging soweit, daß sich die Mitglieder nicht 
mehr getrauten, in der Vollversammlung zur Diskussion 
zu sprechen. W. weigerte sich sogar, vor der Betriebs
parteiorganisation Rechenschaft abzulegen. Ein Mitglied 
erklärte später vor Gericht, daß auf der LPG ein Ton 
wie auf dem Rittergut geherrscht habe (Strafsache 
S 452/58 des Kreisgerichts Nauen).

Der Vorsitzende einer LPG des Kreises Pritzwalk 
rechnete sich 51/» Jahre lang monatlich 30 Arbeitsein
heiten mehr an, als von der Vollversammlung fest
gesetzt waren. Er entschied dies allein, ohne den Vor
stand zu fragen. (Strafsache S 26/59 des Kreisgerichts 
Pritzwalk).

8 Neues Deutschi amid., Berliner Ausgabe, vom 30. Oktober 
1959, S. 1/2.

9 vgl. dazu Melsheimer, Unsere Republik und ihre Staats
anwaltschaft, NJ 1959 S. 671.
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